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Beschreibung einer Verarbeitungstätigkeit 

1. Allgemeine Angaben 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Fischereirechtliche Verfahren 

Aktenzeichen Stand 

 

Verantwortlicher (Bezeichnung, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der öffentlichen Stelle) 

Gemeinde Bruckberg 

Rathausplatz 1 

84079 Bruckberg 

Tel.: 08765 9301-0 

E-Mail: info@bruckberg.org  

Behördlicher Datenschutzbeauftragter (Name, dienstliche Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 

Rainer Mattern 

GKDS mbH 

Hansastr. 12-16 

80686 München 

Tel.: 089 54758-0 

E-Mail: datenschutz@gkds.bayern  

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Zwecke 

Bearbeitung fischereirechtlicher Anträge und Vorgänge 

Rechtsgrundlagen 

Die Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. e DSGVO und Art. 4 Abs. 1 BayDSG in 
Verbindung mit dem Bayerischen Fischereigesetz (BayFiG), der Ausführungsverordnung zum 
Fischereigesetz (AVBayFiG) und den Verwaltungsvorschriften zum Vollzug fischereirechtlicher 
Bestimmungen (VwVFiR) verarbeitet. Der relevanteste Vorgang (nicht abschließend) hierbei ist die 
Ausstellung von Fischereischeinen nach den Art. 57ff BayFiG und §1 AVBayFiG. 

3. Kategorien der personenbezogenen Daten 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Daten 

1 Personenstammdaten (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdaten) 

2 Prüfungsnachweise 

4. Kategorien der betroffenen Personen 

Lfd. Nr.  Betroffene Personen 

1 Antragsteller 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Lfd. Nr.  Empfänger  Anlass der Offenlegung 
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1 

2 

3 
 

4 

Kassen und Steueramt 

Veterinäramt 

Fischereifachberatung des 
Bezirks 

Fischereiverbände / Vereine 
 

Die Datenweitergabe ist notwendig, um einen Antrag 
bearbeiten zu können, Gebühren einzuziehen, oder 
um notwendige Informationen zur Bearbeitung fi-
schereirechtlicher Vorgänge zu erheben. Fischereibe-
hörden unterliegen Informationspflichten, zum Bei-
spiel an die Fischereifachberatung des Bezirkes. 
Daten werden auch weitergegeben bei Anforderung 
von Sicherheitsbehörden. Im Falle von 
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren aber 
auch Klageverfahren werden die Daten an die dafür 
zuständigen Stellen übermittelt. Auch die Rechtsauf-
sichtsbehörden haben ein Auskunftsrecht. 

6. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation 

Lfd. Nr.  Drittland oder internationale 
Organisation  

Geeignete Garantien im Falle einer Übermittlung nach Art. 49 
Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO 

- - - - - - - - - 

7. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Lfd. Nr.  Löschungsfrist 

1 - 2 Gemäß dem Einheitsaktenplan für die bayerischen Gemeinden und Landratsämter mit 
Verzeichnis der Aufbewahrungsfristen (EAPLAufbew) gelten für fischereirechtliche Vor-
gänge Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren. Bei auf Lebenszeit ausgestellten Fischerei-
scheinen werden diese bis zum Ableben des/r Erlaubnisinhabers/in aufbewahrt oder aber 
bis 90 Jahre nach dessen/deren Geburt. 

8. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 
32 Abs. 1 DSGVO, ggf. einschließlich der Maßnahmen nach Art. 8 Abs. 2 Satz 2 BayDSG 

Siehe Informationssicherheitskonzept. 

9. Datenschutz-Folgenabschätzung 

Ist für die Form der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO erforderlich? 

☐ Ja,  ☒ Nein  Falls ja, bis wann durchzuführen oder zu überprüfen   

Begründung 

Einzelheiten sind in der Dokumentation zur Erforderlichkeitsprüfung ersichtlich. 

10. Stellungnahme des behördlichen Datenschutzbeauftragten 

Liegt eine Stellungnahme des behördlichen Datenschutzbeauftragten vor? 

☐ Ja   ☒ Nein 

Ggf. nähere Erläuterung 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme gem. Art. 12 Abs.1 S.1 Nr.2 BayDSG ist dem DSB in der 
Datenschutzrichtlinie/-geschäftsordnung eingeräumt. 

 


